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1.) Bekanntmachung des Vermessungsbüros M. Sc. Tim Dominicus/M. Sc. 
Kathrin Frielinghaus über die Offenlegung einer Grenzniederschrift in der 
Gemarkung Ochtrup 
 
 

 

Bekanntmachung 
 

über die Offenlegung einer Grenzniederschrift in der Gemarkung Ochtrup 
 
 
Anlass der Liegenschaftsvermessung ist die Teilung / Vermessung der Grenzen des 
Grundstücks Gemarkung Ochtrup, Flur 55, Flurstück 143.  
Weil die Eigentümer eines angrenzenden Flurstücks als Beteiligte nur mit unverhältnismäßig 
hohem Aufwand ermittelt werden können, werden das Ergebnis der Grenzermittlung sowie die 
Abmarkung durch Offenlegung bekannt gegeben. 
 
Betroffen ist das in 48607 Ochtrup am Alt Metelener Weg gelegene Grundstück mit der Katas-
terbezeichnung: Gemarkung Ochtrup, Flur 55, Flurstück 186. Dieses Grundstück grenzt an 
das vermessene Grundstück an; Eigentümer sind für das Grundstück nicht ermittelt. 
 
Gemäß § 21 Abs. 5 des Gesetzes über die Landesvermessung und das Liegenschaftskataster 
vom 5. März 2005 (Vermessungs- und Katastergesetz- VermKatG NRW, SGV.NRW.7134), in 
der zurzeit geltenden Fassung, erfolgt die Bekanntgabe des Ergebnisses der Grenzermittlung 
und der Abmarkung von Grundstücksgrenzen durch Offenlegung der Grenzniederschrift vom 
03.01.2022 sowie des Nachtrags vom 01.02.2022 zur Geschäftsbuchnummer 21284 in der 
Zeit 
 

vom 11.02.2022 bis 10.03.2022 
 
bei der Stadt Ochtrup, Rathaus I, Prof.-Gärtner-Str. 10, Zimmer: 14. Um vorherige Terminab-
sprache wird gebeten: 02553/73-134 (Frau Wilpers). 
 
Während der Offenlegungszeiten ist die Grenzniederschrift zur Einsichtnahme bereitgestellt. 
Den betroffenen Eigentümern und Eigentümerinnen, Inhabern und Inhaberinnen grundstücks-
gleicher Rechte ist Gelegenheit gegeben, sich über das Ergebnis der Grenzermittlung und die 
Abmarkung unterrichten zu lassen. 
 
 
 
Rechtsbehelfsbelehrung: 
 
Klage gegen die Abmarkung 
 
Gegen die Abmarkung kann innerhalb eines Monats nach Ablauf der Offenlegungsfrist Klage 
erhoben werden.  
 
Die Klage ist bei dem Verwaltungsgericht Münster, Manfred-von-Richthofen-Str. 8, 48145 
Münster, schriftlich einzureichen oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäfts-
stelle zu erklären. 
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Die Klage kann auch durch Übertragung eines elektronischen Dokuments an die elektronische 
Poststelle des Gerichts (poststelle@vg-muenster.nrw.de) erhoben werden. Das elektronische 
Dokument muss für die Bearbeitung durch das Gericht geeignet sein. Es muss mit einer qua-
lifizierten elektronischen Signatur der verantwortenden Person versehen sein oder von der 
verantwortenden Person signiert und auf einem sicheren Übermittlungsweg gemäß § 55a Ab-
satz 4 VwGO eingereicht werden. Die für die Übermittlung und Bearbeitung geeigneten tech-
nischen Rahmenbedingungen bestimmen sich nach näherer Maßgabe der Verordnung über 
die technischen Rahmenbedingungen des elektronischen Rechtsverkehrs und über das be-
sondere elektronische Behördenpostfach (Elektronischer-Rechtsverkehr-Verordnung - ERVV) 
vom 24. November 2017 (BGBl. I S. 3803). 
 
Wird die Klage schriftlich erhoben, so sollen der Klage und allen Schriftsätzen vorbehaltlich 
des § 55a Abs. 2 Satz 2 Verwaltungsgerichtsordnung Abschriften für die übrigen Beteiligten 
beigefügt werden (§ 81 VwGO).  
 
Falls die Frist zur Klageerhebung durch das Verschulden einer von Ihnen bevollmächtigten 
Person versäumt werden sollte, so würde deren Verschulden Ihnen zugerechnet werden.  
 
Weitere Informationen erhalten Sie auf der Internetseite www.justiz.de. 
 
 
Diese Bekanntmachung ist im Amtsblatt der Stadt Ochtrup Nr. 1/2022 veröffentlicht und kann 
unter www.ochtrup.de, auf der Pinnwand unter „Aktuelle Amtsblätter und Amtsblattarchiv“ ab-
gerufen werden.  
 
 
Sollen noch Unklarheiten über den Sachverhalt bestehen, biete ich an, Ihnen diesen zu erläu-
tern (Öffentlich bestellte Vermessungsingenieurin M.Sc. Kathrin Frielinghaus, Markstr. 376, 
44795 Bochum, Tel 0234 946850). 
 
 
Bochum, 01.02.2022 
 
 
gez. Kathrin Frielinghaus 
  
Vermessungsbüro 
M. Sc. Tim Dominicus 
M. Sc. Kathrin Frielinghaus 
-öffentlich bestellte Vermessungsingenieure- 

 
 
  

mailto:poststelle@vg-muenster.nrw.de
http://www.justiz.de/
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2.) Bekanntmachung der Amprion GmbH - Projektteam A-Nord – zur Gleich-
stromverbindung A-Nord im Bereich der Stadt Ochtrup 
hier:  Ankündigung von Vorarbeiten für die Trassenplanung 
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3.) Bekanntmachung der vereinfachten Änderung des Bebauungsplanes  
Nr. 7 W „Baugebiet südlich der Eschstraße der Stadt Ochtrup“ 
hier: Aufstellungsbeschluss gemäß §§ 1 Abs. 8 und 2 Abs. 1 i.V.m. § 13 

Baugesetzbuch (BauGB) und öffentliche Auslegung gemäß § 13 
Abs. 2 BauGB i.V.m. § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 14.02.2022 
bis 18.03.2022 

 
 

Bekanntmachung 

 
Vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes Nr. 7 W „Baugebiet südlich der Esch-
straße“ der Stadt Ochtrup 
hier: Aufstellungsbeschluss gemäß §§ 1 Abs. 8 und 2 Abs. 1 i.V.m. § 13 Baugesetzbuch 

(BauGB) und öffentliche Auslegung gemäß § 13 Abs. 2 BauGB i.V.m. § 3 Abs. 2 
BauGB in der Zeit vom 14.02.2022 bis 18.03.2022 

 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Stadtplanung und Wirtschaftsförderung der Stadt Och-
trup hat in seiner Sitzung am 31.01.2022 beschlossen, die Änderung des Bebauungsplanes 
Nr. 7 W „Baugebiet südlich der Eschstraße“ im vereinfachten Verfahren gemäß § 13 des Bau-
gesetzbuches (BauGB) ohne Durchführung einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB auf-
zustellen und die öffentliche Auslegung gemäß § 13 Abs. 2 BauGB i.V.m. § 3 Abs. 2 BauGB 
durchzuführen. 
 
Wesentliches Ziel dieses Bauleitplanverfahrens ist die Anhebung der Grund- und Geschoss-
flächenzahl. 
 
Der Geltungsbereich ist im anliegenden Plan gekennzeichnet und wird wie folgt begrenzt: 
 
Im Norden durch den Gauxbachweg tlw., Flur 84 und die Eschstraße tlw., Flur 87, 
 
im Osten durch die Eschstraße tlw., Flur 87, 
 
im Süden durch die nördliche Grenze des Flurstückes 395, Flur 87 und deren westli-

cher Verlängerung, die Dorfstraße tlw., und die nördliche Grenze des Flur-
stückes 273, Flur 84, 

 
im Westen durch die Wegeparzelle Flurstück 18 tlw., Flur 84. 
 
Die angegebenen Flure, Flurstücke und Straßen liegen in der Gemarkung Ochtrup. 
 
Der Bebauungsplan Nr. 7 W soll in der Weise vereinfacht geändert werden, dass die Grund-
flächenzahl von 0,3 auf 0,4 und die Geschossflächenzahl von 0,6 auf 0,8 angehoben wird. 
 
Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 7 W „Baugebiet südlich der Eschstraße“ mit Begrün-
dung wird vom 14.02.2022 bis einschließlich 18.03.2022 im Fachbereich III – Planen, Bauen 
und Umwelt - der Stadt Ochtrup, Hinterstr. 20, 48607 Ochtrup, während der Dienststunden 
 
 montags - mittwochs  von 08.30 – 12.30 Uhr und 14.00 – 16.00 Uhr 
 donnerstags   von 08.30 – 12.30 Uhr und 14.00 – 18.00 Uhr 
 freitags   von 08.30 – 12.00 Uhr 
 
zu jedermanns Einsicht öffentlich ausgelegt. Um vorherige Terminabsprache, z.B. per Telefon 
unter 02553/73-350, per E-Mail: angelika.kurz@ochtrup.de oder schriftlich wird gebeten. Auch 
sind die Unterlagen auf der Homepage der Stadt Ochtrup unter www.ochtrup.de, Planen, 
Bauen & Umwelt, Aktuelle Planverfahren und Projekte, im angegebenen Zeitraum einsehbar. 
Während der Auslegungsfrist können Stellungnahmen beispielsweise schriftlich, zur 

http://www.ochtrup.de/
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Niederschrift oder per E-Mail vorgebracht werden. Nicht fristgerecht eingereichte Stellungnah-
men können bei Beschlussfassung über den Bauleitplan unberücksichtigt bleiben. Soweit in 
den textlichen Festsetzungen auf technische Regelwerke – DIN-Normen, Richtlinien anderer 
Art, etc. – oder Gutachten Bezug genommen wird, können diese ebenfalls bei der Stadt Och-
trup an vorgenannter Stelle zu den allgemeinen Öffnungszeiten eingesehen werden. DIN-Nor-
men werden vom Deutschen Institut für Normung, Berlin, herausgegeben und können auch 
über die Beuth Verlag GmbH, 10772 Berlin, www.beuth.de, bezogen werden. Sie sind außer-
dem beim Deutschen Patentamt hinterlegt. 
 
 
Diese Bekanntmachung ist im Amtsblatt der Stadt Ochtrup veröffentlicht und kann unter 
www.ochtrup.de, auf der Pinnwand unter „Aktuelle Amtsblätter und Amtsblattarchiv“ abgerufen 
werden.  
 
Bekanntmachungsanordnung: 
 
Der Aufstellungsbeschluss zur Änderung des Bebauungsplanes wird hiermit gemäß § 2 Abs. 
1 BauGB und der Beschluss zur öffentlichen Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich 
bekannt gemacht.  
 
48607 Ochtrup, den 03.02.2022 
 
        Stadt Ochtrup 
        gez. Christa Lenderich 
        Bürgermeisterin 
 
  

http://www.ochtrup.de/
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4.) Bekanntmachung der vereinfachten Änderung des Bebauungsplanes  
Nr. 45 L „Gewerbe- und Industriegebiet Am Langenhorster Bahnhof“ der 
Stadt Ochtrup 
hier: Aufstellungsbeschluss gemäß §§ 1 Abs. 8 und 2 Abs. 1 i.V.m. § 13 

Baugesetzbuch (BauGB) und öffentliche Auslegung gemäß § 13 
Abs. 2 BauGB i.V.m. § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 14.02.2022 
bis 18.03.2022 

 
 

Bekanntmachung 

 
Vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes Nr. 45 L „Gewerbe- und Industriegebiet 
Am Langenhorster Bahnhof“ der Stadt Ochtrup 
hier: Aufstellungsbeschluss gemäß §§ 1 Abs. 8 und 2 Abs. 1 i.V.m. § 13 Baugesetzbuch 

(BauGB) und öffentliche Auslegung gemäß § 13 Abs. 2 BauGB i.V.m. § 3 Abs. 2 
BauGB in der Zeit vom 14.02.2022 bis 18.03.2022 

 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Stadtplanung und Wirtschaftsförderung der Stadt Och-
trup hat in seiner Sitzung am 31.01.2022 beschlossen, die Änderung des Bebauungsplanes 
Nr. 45 L „Gewerbe- und Industriegebiet Am Langenhorster Bahnhof“ im vereinfachten Verfah-
ren gemäß § 13 des Baugesetzbuches (BauGB) ohne Durchführung einer Umweltprüfung 
nach § 2 Abs. 4 BauGB aufzustellen und die öffentliche Auslegung gemäß § 13 Abs. 2 BauGB 
i.V.m. § 3 Abs. 2 BauGB durchzuführen. 
 
Wesentliches Ziel dieses Bauleitplanverfahrens ist die Anpassung an die aktuelle Kataster-
grundlage, die „Ochtruper Sortimentsliste“ der zentrenrelevanten Sortimente sowie der Aus-
schluss von Photovoltaik-Freiflächenanlagen. 
 
Der Geltungsbereich ist im anliegenden Plan gekennzeichnet und wird wie folgt begrenzt: 
 
Im Nordosten durch die nordöstliche Grenze des Flurstückes 507 sowie dessen südlicher 

Verlängerung, 
 
im Südosten durch eine südlich parallele Linie zur südöstlichen Grenze des Flurstückes 

390 in einem Abstand von ca. 13 m sowie deren Verlängerung, 
 
im Süden durch die Straße Am Langenhorster Bahnhof tlw. und die südliche und west-

liche Grenze des Flurstückes324 und die südliche Grenze des Flurstückes 
356 tlw., 

 
im Nordwesten durch die nordwestlichen Grenzen der Flurstücke 320 und 321. 
 
Die angegebenen Flurstücke und Straßen liegen in der Flur 74, Gemarkung Ochtrup. 
 
Der Bebauungsplan Nr. 45 L soll in der Weise vereinfacht geändert werden, dass 
 

• Photovoltaik-Freiflächenanlagen sowie Schank- und Speisewirtschaften grundsätzlich 
ausgeschlossen werden, 

• die textlichen Festsetzungen zum Einzelhandel überarbeitet und an die „Ochtruper Sor-
timentsliste“ der zentrenrelevanten Sortimente vom 27.09.2012 angepasst werden, 

• die Abstandsliste aktualisiert wird und 

• die Planung auf Basis der aktuellen Katastergrundlage erfolgt. 
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Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 45 L „Gewerbe- und Industriegebiet Am Langenhorster 
Bahnhof“ mit Begründung wird vom 14.02.2022 bis einschließlich 18.03.2022 im Fachbereich 
III – Planen, Bauen und Umwelt - der Stadt Ochtrup, Hinterstr. 20, 48607 Ochtrup, während 
der Dienststunden 
 
 montags - mittwochs  von 08.30 – 12.30 Uhr und 14.00 – 16.00 Uhr 
 donnerstags   von 08.30 – 12.30 Uhr und 14.00 – 18.00 Uhr 
 freitags   von 08.30 – 12.00 Uhr 
 
zu jedermanns Einsicht öffentlich ausgelegt. Um vorherige Terminabsprache, z.B. per Telefon 
unter 02553/73-350, per E-Mail: angelika.kurz@ochtrup.de oder schriftlich wird gebeten. Auch 
sind die Unterlagen auf der Homepage der Stadt Ochtrup unter www.ochtrup.de, Planen, 
Bauen & Umwelt, Aktuelle Planverfahren und Projekte, im angegebenen Zeitraum einsehbar. 
Während der Auslegungsfrist können Stellungnahmen beispielsweise schriftlich, zur Nieder-
schrift oder per E-Mail vorgebracht werden. Nicht fristgerecht eingereichte Stellungnahmen 
können bei Beschlussfassung über den Bauleitplan unberücksichtigt bleiben. Soweit in den 
textlichen Festsetzungen auf technische Regelwerke – DIN-Normen, Richtlinien anderer Art, 
etc. – oder Gutachten Bezug genommen wird, können diese ebenfalls bei der Stadt Ochtrup 
an vorgenannter Stelle zu den allgemeinen Öffnungszeiten eingesehen werden. DIN-Normen 
werden vom Deutschen Institut für Normung, Berlin, herausgegeben und können auch über 
die Beuth Verlag GmbH, 10772 Berlin, www.beuth.de, bezogen werden. Sie sind außerdem 
beim Deutschen Patentamt hinterlegt. 
 
Diese Bekanntmachung ist im Amtsblatt der Stadt Ochtrup veröffentlicht und kann unter 
www.ochtrup.de, auf der Pinnwand unter „Aktuelle Amtsblätter und Amtsblattarchiv“ abgerufen 
werden.  
 
Bekanntmachungsanordnung: 
 
Der Aufstellungsbeschluss zur Änderung des Bebauungsplanes wird hiermit gemäß § 2 Abs. 
1 BauGB und der Beschluss zur öffentlichen Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich 
bekannt gemacht.  
 
48607 Ochtrup, den 03.02.2022 
 
        Stadt Ochtrup 
        gez. Christa Lenderich 
        Bürgermeisterin 
 
 
 
  

http://www.ochtrup.de/
http://www.ochtrup.de/
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5.) Bekanntmachung des Bebauungsplanes Nr. 34 b „Baugebiet Weilaut-
straße, Arndtstraße und Grüner Weg“ der Stadt Ochtrup 
hier: Öffentliche Auslegung gemäß § 13 a Abs. 2 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 13 

Abs. 2 Nr. 2 und § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 14.02.2022 bis 
18.03.2022 

 
 

Bekanntmachung 

 
Bebauungsplan Nr. 34 b „Baugebiet Weilautstraße, Arndtstraße und Grüner Weg“ der 
Stadt Ochtrup 
hier: Öffentliche Auslegung gemäß § 13 a Abs. 2 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 13 Abs. 2 Nr. 2 

und § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 14.02.2022 bis 18.03.2022 
 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Stadtplanung und Wirtschaftsförderung der Stadt Och-
trup hat in seiner Sitzung am 31.01.2022 beschlossen, zum Bebauungsplan Nr. 103 b „Bau-
gebiet südlich der Amselstraße“ die öffentliche Auslegung gemäß § 13 a Abs. 2 Nr. 1 BauGB 
i.V.m. § 13 Abs. 2 Nr. 2 und § 3 Abs. 2 BauGB durchzuführen. 
 
Wesentliches Ziel dieses Bauleitplanverfahrens ist die planungsrechtliche Sicherung und eine 
maßvolle Nachverdichtung. 
 
Der Geltungsbereich ist im anliegenden Plan gekennzeichnet und wird wie folgt begrenzt: 
 
Im Norden durch den Grünen Weg tlw., 
 
im Osten durch die Augustin-Wibbelt-Straße tlw., 
 
im Süden durch die südlichen Grenzen der Flurstücke 59, 632, 631 und 351, 
 
im Westen durch die Goethestraße tlw.. 
 
Die angegebenen Flurstücke und Straßen liegen der Flur 34 der Gemarkung Ochtrup. 
 
Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 34 b „Baugebiet Weilautstraße, Arndtstraße und Grüner 
Weg“ mit Begründung wird vom 14.02.2022 bis einschließlich 18.03.2022 im Fachbereich III - 
Planen, Bauen und Umwelt - der Stadt Ochtrup, Hinterstr. 20, 48607 Ochtrup, während der 
Dienststunden 
 
 montags - mittwochs  von 08.30 – 12.30 Uhr und 14.00 – 16.00 Uhr 
 donnerstags   von 08.30 – 12.30 Uhr und 14.00 – 18.00 Uhr 
 freitags   von 08.30 – 12.00 Uhr 
 
zu jedermanns Einsicht öffentlich ausgelegt. Um vorherige Terminabsprache, z.B. per Telefon 
unter 02553/73-350, per E-Mail: angelika.kurz@ochtrup,de oder schriftlich wird gebeten. Auch 
sind die Unterlagen auf der Homepage der Stadt Ochtrup unter www.ochtrup.de, Planen, 
Bauen & Umwelt, Aktuelle Planverfahren und Projekte, im angegebenen Zeitraum einsehbar. 
Während der Auslegungsfrist können Stellungnahmen beispielsweise schriftlich, zur Nieder-
schrift oder per E-Mail vorgebracht werden. Nicht fristgerecht eingereichte Stellungnahmen 
können bei Beschlussfassung über den Bauleitplan unberücksichtigt bleiben. 
 
  

mailto:angelika.kurz@ochtrup,de
http://www.ochtrup.de/
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Offen gelegt werden der Entwurf des Bebauungsplanes und die Begründung. Soweit in den 
textlichen Festsetzungen auf technische Regelwerke – DIN-Normen, Richtlinien anderer Art, 
etc. – oder Gutachten Bezug genommen wird, können diese ebenfalls bei der Stadt Ochtrup 
an vorgenannter Stelle zu den allgemeinen Öffnungszeiten eingesehen werden. DIN-Normen 
werden vom Deutschen Institut für Normung, Berlin, herausgegeben und können auch über 
die Beuth Verlag GmbH, 10772 Berlin, www.beuth.de, bezogen werden. Sie sind außerdem 
beim Deutschen Patentamt hinterlegt. 
 
Diese Bekanntmachung ist im Amtsblatt der Stadt Ochtrup veröffentlicht und kann unter 
www.ochtrup.de, auf der Pinnwand unter „Aktuelle Amtsblätter und Amtsblattarchiv“ abgerufen 
werden. 
 
Bekanntmachungsanordnung: 
 
Der Beschluss zur öffentlichen Auslegung wird hiermit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich 
bekannt gemacht.  
 
 
48607 Ochtrup, den 03.02.2022 
 
        Stadt Ochtrup 
        gez. Christa Lenderich 
        Bürgermeisterin 

  

http://www.ochtrup.de/
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6.) Bekanntmachung der 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 6 „Baugebiet 
östlich der Metelener Straße und südlich der Feldstraße“ der Stadt  
Ochtrup 
hier: Erneute öffentliche Auslegung gemäß § 13 a Abs. 2 Nr. 1 BauGB 

i.V.m. § 13 Abs. 2 Nr. 2 und § 4 a Abs. 3 BauGB in der Zeit vom 
14.02.2022 bis 18.03.2022 

 

 

Bekanntmachung 

 
2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 6 „Baugebiet östlich der Metelener Straße und 
südlich der Feldstraße“ der Stadt Ochtrup 
hier: Erneute öffentliche Auslegung gemäß § 13 a Abs. 2 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 13 Abs. 2 

Nr. 2 und § 4 a Abs. 3 BauGB in der Zeit vom 14.02.2022 bis 18.03.2022 
 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Stadtplanung und Wirtschaftsförderung der Stadt Och-
trup hat in seiner Sitzung am 31.01.2022 beschlossen, zur 2. Änderung des Bebauungsplanes 
Nr. 6 „Baugebiet östlich der Metelener Straße“ die öffentliche Auslegung gemäß § 13 a Abs. 2 
Nr. 1 BauGB i.V.m. § 13 Abs. 2 Nr. 2 und § 4 a Abs. 3 BauGB erneut durchzuführen. 
 
Wesentliches Ziel dieses Bauleitplanverfahrens ist die planungsrechtliche Sicherung und eine 
maßvolle Nachverdichtung. 
 
Wesentliches Ziel dieses Bauleitplanverfahrens ist die Erweiterung des Gewerbegebietes. 
 
Der Geltungsbereich ist im anliegenden Plan gekennzeichnet und wird wie folgt begrenzt: 
 
Im Norden durch die nördliche Grenze des Flurstückes 342 und den Kuhrietsbach tlw., 
 
im Osten durch die östlichen Grenzen der Flurstücke 252 und 251, 
 
im Süden durch die Wegeparzelle Flurstück 357 tlw., 
 
im Westen durch die westlichen Grenzen der Flurstücke 373, 337, 334 und 342. 
 
Die angegebenen Flurstücke und Straßen liegen in der Flur 54, Gemarkung Ochtrup. 
 
Der Flächennutzungsplan wird im Wege der Berichtigung angepasst. 
 
Der Entwurf der 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 6 „Baugebiet östlich der Metelener 
Straße und südlich der Feldstraße“ mit Begründung wird vom 14.02.2022 bis einschließlich 
18.03.2022 im Fachbereich III - Planen, Bauen und Umwelt - der Stadt Ochtrup, Hinterstr. 20, 
48607 Ochtrup, während der Dienststunden 
 
 montags - mittwochs  von 08.30 – 12.30 Uhr und 14.00 – 16.00 Uhr 
 donnerstags   von 08.30 – 12.30 Uhr und 14.00 – 18.00 Uhr 
 freitags   von 08.30 – 12.00 Uhr 
 
zu jedermanns Einsicht öffentlich ausgelegt. Um vorherige Terminabsprache, z.B. per Telefon 
unter 02553/73-350, per E-Mail: angelika.kurz@ochtrup,de oder schriftlich wird gebeten. Auch 
sind die Unterlagen auf der Homepage der Stadt Ochtrup unter www.ochtrup.de, Planen, 
Bauen & Umwelt, Aktuelle Planverfahren und Projekte, im angegebenen Zeitraum einsehbar. 
Während der Auslegungsfrist können Stellungnahmen beispielsweise schriftlich, zur Nieder-
schrift oder per E-Mail vorgebracht werden. Nicht fristgerecht eingereichte Stellungnahmen 
können bei Beschlussfassung über den Bauleitplan unberücksichtigt bleiben. 
 

mailto:angelika.kurz@ochtrup,de
http://www.ochtrup.de/
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Offen gelegt werden der Entwurf des Bebauungsplanes und die Begründung sowie die vor-
handenen umweltbezogenen Stellungnahmen: 
 

• Kreis Steinfurt vom 03.11.2021: Stellungnahme zur Wasserwirtschaft und zum Boden-
schutz/zur Abfallwirtschaft 

• Stadtwerke Ochtrup vom 15.10.2021: Stellungnahme zur Niederschlagsentwässerung 
 
Soweit in den textlichen Festsetzungen auf technische Regelwerke – DIN-Normen, Richtlinien 
anderer Art, etc. – oder Gutachten Bezug genommen wird, können diese ebenfalls bei der 
Stadt Ochtrup an vorgenannter Stelle zu den allgemeinen Öffnungszeiten eingesehen werden. 
DIN-Normen werden vom Deutschen Institut für Normung, Berlin, herausgegeben und können 
auch über die Beuth Verlag GmbH, 10772 Berlin, www.beuth.de, bezogen werden. Sie sind 
außerdem beim Deutschen Patentamt hinterlegt. 
 
Diese Bekanntmachung ist im Amtsblatt der Stadt Ochtrup veröffentlicht und kann unter 
www.ochtrup.de, auf der Pinnwand unter „Aktuelle Amtsblätter und Amtsblattarchiv“ abgerufen 
werden. 
 
Bekanntmachungsanordnung: 
 
Der Beschluss zur öffentlichen Auslegung wird hiermit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich 
bekannt gemacht.  
 
 
48607 Ochtrup, den 03.02.2022 
 
        Stadt Ochtrup 
        gez. Christa Lenderich 
        Bürgermeisterin 

 

  

http://www.ochtrup.de/
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